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Nachdem sich nun im Anschluß an
wiederholte Verlautbarungen die
DGPN "offiziell" zum Thema der Ein-
sichtnahme psychisch Kranker in ihr
'(rankenblatt geäußert hat, bin ich der

\z.uffassung, daß dieses Thema einer
öffentlichen Diskussion in unseren
Reihen bedarf. lhre Stellungnahme
und die AuBerungen von Haring und
Kindt lassen Vermutungen zu, daß
Sie für uns alle sprechen. Das tritft
nicht zu.

Die Argumente lhrer Stellungnahme
können fast ohne Ausnahme auch
von den.lenigen vorgetragen werden,
die in ihrem Ergebnis zum gegenteili-
gen Schluß kommen. Gerade weil
sich die psychische Krankheit in gro-
ßer Nähe zur Person des Kranken ab-
spielt, gerade weil Subjektives und
Objektives nicht voneinander zu tren-
nen ist, gerade weil lnformation und
lnterpretation nahe beieinanderlie-
gen, hat der psychisch Kranke einen
besonderen Anspruch auf die Ein-

in das, was wir als Arzte
über ihn zu Protokoll geben. Mir ist in
den langen Jahren meiner Tätigkeit
nicht eine Situation in Erinnerung, in
der es mir schwergefallen wäre, einen
von mir betreuten Patienten Einsicht
nehmen zu lassen in das, was ich
über ihn aufgezeichnet habe.

tm Gegenteil: Patienten und Arzte -
und andere therapeutische Mitarbel-
ter - sotlten versuchen, so ver-
trauensvoll miteinander zu arbeiten,
da8 ein Maximum an Offenheit und
Eindeutigkeit vorhanden ist. Je offe-
ner ich dem Patienten in der thera-
peutischen Situation begegne, je

SPEKTRUM 21982

mehr ich ihn Anteil nehmen lasse an
dem, was ich wahrnehme und wor-
über ich nachdenke, je mehr ich mich
als der zuständige Azt offenbare in
meiner Haltung, meinen Gedanken
und meinen lnterpretationen, um so
ernster nöhme ich den Patienten in
seinen Angsten und Befürchtungen.

ln der von mir geleiteten Psychiatri-
schen Klinik Häcklingen hat jeder Pa-
tient das Recht, Einsicht in seine
Krankenunterlagen z.r nehmen. Wir
sehen die Bereitschaft des Patienten,
sich noch intensiver mit seiner Krank-
heit auselnanderzusetzen, immer als
hilfreich an und lassen ihn mit der von
uns verfaßten Krankengeschichte
nicht allein. Wir setzen uns dazu und
halten uns bereit, Fragen zu beant-
worten und mit dem Patienten über
das Gelesene zu reden. Viele Patien-
ten sind mit dem, was wir ihnen sa-
gen, mit dem, wie'wir mit ihnen um-
gehen, einverstanden und legen kei-
nen Wert darauf, in ihre Unterlagen
Einsicht zu nehmen. Der es möchte,
deri zeigen wir - wie geschildert -
unsere Aufzeichnungen.

Anderen lnstitutionen gegenüber be-
gehen wir keinen Vertrauensbruch.
Akten anderer Einrichtungen, die wir
zu unserer Einsicht bestellen, können
und dürfen wir dem Patienten nicht
zeigen. Auch Aufzeichnungen von
Angehörigen, die den von uns ge-
wünschten Grad von Otfenheit nicht
nachvoilziehen, geben wir dem Pa-
tienten nicht weiter.

Für die Stellungnahme der DGPN
scheint es das Wesentlichste zu sein,
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daß der Psychiater seine Krankenge-
schichte nicht mehr upbefangen füh-
ren kann. lch kann diese Argumenta-
tion nicht nachvollziehen. Für mich ist
auch der schwergestörte psychisch
Kranke ein Mitbürger, der Rechte qnd
Ansprüche hat. Andererseits bin'ich ,

als sein behandelnder Arzt berechtigt
und verpflichtet, all das aufzuschrei-
!en, was für die Krankengeschichte
erforderlich ist. Meine' ärztlichen
Wahrnehmungen,' meiÄe lnterpreta-
tionen, meine differential-diagnosti-
schen Überlegungen und meine The-
rapievorschläge sowie meine : Ein-
schätzung des Behandlungsterlaufs
können nach meiner Auffassung
nicht "Angriffsflächen" 

* wie Sie cs
nennen - sein. Wenn sie es sind,
dann allerdings haben Sie ein'anöe-
rers Verständnis vom Sinn und
Zweck einer Krankengeschichte.
Krankengeschichten als eine Art
,doppelter Buchführung" :- d. h.: ich
verhalte mich dem Patienten gegen-
über anders, als ich es ihm gegen-
über in der Krahkengeschlchte tue -
sollten nach meiner Auffassung eher
der Vergangenheit. angehören. Für '

mich sind die Rechtä des Patienten
auf Offenheit und lnformation absolut
vorrangig. 

I

lch schreibe.lhnen dies, weil ich be-
fürchte, daß sonst der Eindruck ent-
steht, die DGPN spräche im Namen
aller Psychiater. lch schreibe dies
auch deshalb, weil ich mit:der Ent-
scheidung der Gerichte einverstan-
den bin. lch bin auch ohne Gericht je-
derzeit bereit, den Patienten über das
zu informieren, was ich über ihn no-
tiere.
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